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§ 50 00. LAKG 1996 Kammerumlage

008. LAKG 1996 - O6. Landarbeiterkammergesetz 1996

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die Kammerumlage ist von allen Mitgliedern zu entrichten. Ausgenommen davon sind Lehrlinge, Arbeitslose gemalR
§ 3 Abs. 1 und Personen in Karenz.(Anm: LGBI.Nr. 76/2014)

(2) Die Hohe der Umlage ist von der Vollversammlung festzusetzen. Sie darf hochstens 1% der fur die gesetzliche
Krankenversicherung der Allgemeinen Sozialversicherung geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, wobei
jeweils nur das Einkommen aus dem die Mitgliedschaft zur Landarbeiterkammer begrindenden Dienstverhaltnis bis
zur HoOchstbeitragsgrundlage heranzuziehen ist. Sinngemal in gleicher Weise und im gleichen Verhaltnis zum
Einkommen ist die Umlage fir jene Mitglieder festzusetzen, die der gesetzlichen Krankenversicherung der Allgemeinen
Sozialversicherung nicht unterliegen.

(3) Die Arbeitgeber haben fiir die bei ihnen beschaftigten Arbeitnehmer den Umlagenbetrag vom Lohn oder Gehalt
einzubehalten. Die zur Durchfihrung der gesetzlichen Krankenversicherung der Arbeiter und Angestellten berufenen
Sozialversicherungstrager haben gegen Ersatz der Kosten die Umlagenbetrage fir die bei ihnen versicherten
kammerzugehorigen Arbeitnehmer von den Arbeitgebern einzuheben und der Landarbeiterkammer abzufihren.

(4) Uber die Beitragspflicht entscheidet im Streitfall die Landesregierung.

In Kraft seit 16.10.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lakg_1996/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=76/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 50 Oö. LAKG 1996 Kammerumlage
	Oö. LAKG 1996 - Oö. Landarbeiterkammergesetz 1996


